
(Stand: 04.01.2021) 

I. Anwendungsbereich: 

1. Nachfolgende AGB finden auf alle Geschäftsbezie-
hungen der TELUX GmbH, d.h. alle Verträge, Liefe-
rungen oder sonstige Leistungen, Anwendung. Für 
zukünftige Geschäftsbeziehungen gelten diese AGB 
auch dann als einbezogen, wenn nicht noch einmal 
ausdrücklich auf sie hingewiesen wurde. 
2. Abweichungen von diesen AGB werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn diese Abweichungen Inhalt 
einer ausdrücklichen schriftlichen Individualvereinba-
rung zwischen der TELUX GmbH (nachfolgend als 
„Lieferant“ bezeichnet) und dem Besteller geworden 
sind. 
3. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers 
wird widersprochen. Sie gelten nur dann als verein-
bart, wenn der Lieferant ihnen ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt hat. 

II. Vertragsschluss 

1. Angebote des Lieferanten sind freibleibend und un-
verbindlich. Technische Änderungen im Rahmen des 
zumutbaren bleiben vorbehalten, ebenso die Anpas-
sung der Produkte an eine spätere Normung. 
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Besteller 
verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen 
(Vertragsangebot). Der Lieferant ist berechtigt, dieses 
Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen seit dem 
Tag seines Eingangs bei ihm anzunehmen. Die An-
nahme kann entweder ausdrücklich in Schrift- oder 
Textform oder durch Übersendung der bestellten 
Ware erfolgen. 
3. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der 
richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung des Lie-
feranten durch seine Zulieferer. Dies gilt nur für den 
Fall, in dem die Nichtbelieferung nicht von dem Liefe-
ranten zu vertreten ist. 

II. Vertragsinhalt/Preise: 

1. Die Beschreibungen und technischen Daten in den 
Katalogen und sonstiger Verkaufsunterlagen, Listen 
und Zeichnungen sowie die Gewichts- und Maßanga-
ben sind sorgfältig erstellt, bei offensichtlichen Irrtü-
mern bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten. 
2. Grundlage der Preisberechnung bilden die zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Preislisten bzw. die 
objektspezifischen Angebotspreise. Alle Preise ver-
stehen sich zuzüglich der am Tage der Lieferung gel-
tenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
3. Alle Preise verstehen sich ab Werk einschließlich 
handelsüblicher Verpackung. 
4. Musterlieferungen erfolgen stets gegen Berech-
nung, zur Rücknahme siehe Ziffer IX. 

III. Lieferfristen/Lieferverzug: 

1. Lieferfristen beginnen nicht vor völliger Klarstellung 
aller Ausführungseinzelheiten. 
2. Die Einhaltung der Lieferfristen setzt die Erfüllung 
der Vertragspflichten des Bestellers voraus. 
3. Fixgeschäfte (§ 376 HGB (1)) bedürfen der aus-
drücklichen schriftlichen Bestätigung. 
4. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund hö-
herer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem 
Lieferanten die Lieferung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen (hierzu gehören zum Beispiel 
Streik, Aussperrung, behördliche Anordnung usw.), 
auch wenn sie bei dessen Lieferanten eintreten, hat 
der Lieferant  auch bei verbindlich vereinbarten Fristen 
und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den 
Lieferanten, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer 
der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten 
Teils ganz oder teilweise vom Vertrage zurückzutre-
ten. 
5. Eine solche angemessene Verlängerung der Liefer-
fristen tritt auch ein bei nicht rechtzeitiger Selbstbelie-
ferung des Lieferanten. 
6. Wird der Liefertermin bzw. die Lieferfrist seitens des 
Lieferanten nicht eingehalten, ist der Besteller ver-
pflichtet, dem Lieferanten schriftlich eine angemes-
sene Nachlieferungsfrist zu setzen. Liefert der Liefe-
rant innerhalb der gesetzten Nachfrist schuldhaft nicht, 
ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutre-
ten. 
7. Sofern der Lieferant die Nichteinhaltung verbindlich 
zugesagter Termine zu vertreten hat, kann der Bestel-
ler – sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein 
Schaden entstanden ist –  eine Entschädigung für jede 
vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insge-
samt jedoch höchstens 5 % des Preises für die von 
dem Verzug betroffene Lieferung oder Leistung ver-
langen. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit 
dem Lieferanten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorzuwerfen ist oder dieser wegen Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend haf-
tet. 
8. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lie-
feranten innerhalb einer angemessenen Frist zu erklä-
ren, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom 
Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz anstatt 
der Leistung verlangt und/oder auf der Lieferung be-
steht. 
9. Wird die Anlieferung, der Versand oder die Zustel-
lung auf Wunsch des Bestellers über den im Vertrag 
vorgesehenen Zeitpunkt verschoben, so kann der Lie-
ferant frühestens zehn Werktage nach Anzeige der 
Versandbereitschaft der Waren ein Lagergeld in Höhe 
von 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden angefan-
genen Monat, maximal jedoch 5 % an Lagergeld dem 
Besteller in Rechnung stellen. Der Nachweis höherer 
oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragspar-
teien unbenommen. 

IV. Lieferbedingungen: 

1. Der Lieferant ist zu Teillieferungen in zumutbarem 
Umfang berechtigt. 
2. Abweichungen hinsichtlich der Abmessungen, des 
Gewichts, der technischen Gestaltung, der Herstel-

lung und des Umfangs der zu liefernden Ware sind in-
nerhalb der handelsüblichen, produktspezifischen To-
leranzgrenzen zulässig. 
3. Der Besteller genehmigt darüber hinaus alle abwei-
chenden Änderungen, die einer technischen Verbes-
serung der Ware dienen. 

V. Gefahrübergang/Lieferung: 

1. Lieferungen mit einem Warennettowert von über 
€ 1.000,- erfolgen innerhalb Deutschlands frei Hof, 
Baustelle, Empfangsstelle. Für Lieferungen unterhalb 
dieses Warennettowerts wird eine Bearbeitungs- und 
Versandkostenbeteiligung berechnet. Ausnahmen 
von dieser Regelung gelten bei Sperrgut. 
2. Der Lieferant ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
im Namen und für Rechnung des Bestellers geson-
derte Versicherungen für die mit dem Transport ver-
bundenen Gefahren abzuschließen. 
3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und/oder Ver-
lustes geht mit der Versendung bzw. der Übergabe an 
die den Transport ausführende Person auf den Bestel-
ler über. Dies gilt auch für den Fall, dass der Lieferant 
den Transport selbst bzw. durch seine Erfüllungsgehil-
fen vornimmt. 
4. Darüber hinaus geht die Gefahr auf den Besteller 
über, sobald dieser nach Zugang der Anzeige der Ver-
sandbereitschaft durch den Lieferanten in Annahme-
verzug gerät. 
5. Der Besteller darf die Entgegennahme von Liefe-
rungen wegen unerheblicher Mängel nicht verwei-
gern. 
6. Transportschäden sind unverzüglich nach Erhalt 
der Sendung gegenüber dem Spediteur oder dem 
Frachtführer zu rügen und hierüber eine Bescheini-
gung auszustellen. 

VI. Zahlungsbedingungen: 

1. Die Rechnungen des Lieferanten sind 20 Tage nach 
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. Die 
Zahlung gilt als erfolgt, sobald der Lieferant über den 
Betrag verfügen kann. Zahlt der Besteller innerhalb 
der Leistungsfrist, d. h. innerhalb von 20 Tagen ab 
Rechnungsdatum, nicht, so kommt er auch ohne Mah-
nung in Verzug. Bei Neukunden oder Erstbestellung 
behält sich der Lieferant eine Lieferung nur gegen 
Vorauskasse vor. 
2. Ist der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder 
Zahlungsaufstellung oder der Zugang dieser selbst 
unsicher, wird die Zahlung spätestens 20 Tage nach 
Empfang der Gegenleistung fällig. Damit tritt spätes-
tens ab dem 21. Tag nach Empfang der Gegenleis-
tung Verzug ein. 
3. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rech-
nungsdatum gewährt der Lieferant 2% Skonto. Ein 
solcher Skontoabzug setzt ferner voraus, dass der Be-
steller mit seinen übrigen Zahlungsverpflichtungen 
nicht schuldhaft in Rückstand ist und die Gutschrift des 
Rechnungsbetrages auf dem Konto des Lieferanten 
innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt. 
4. Gerät der Besteller in Verzug, kann der Lieferant ge-
genüber einem Besteller, der nicht Verbraucher ist, 
Verzugszinsen in Höhe von 9% p.a. über dem jeweili-
gen Basiszinssatz gem. § 247 BGB sowie gemäß 
BGB § 288 II nF zusätzlich eine Verzugspauschale 
von 40,00 € verlangen. Der Besteller kann dagegen 
nicht einwenden, dass dem Lieferanten nur ein gerin-
gerer oder gar kein Zinsschaden entstanden ist. Das 
Recht zur Geltendmachung weiter gehender Schäden 
bleibt hiervon unberührt. 
5. Der Lieferant ist zur Hereinnahme von Wechseln 
nicht verpflichtet. Diese werden nur im Einzelfall auf-
grund besonderer Vereinbarungen an Erfüllung statt 
hereingenommen. Die Zahlung gilt erst als erfolgt, 
wenn der Scheck oder Wechsel eingelöst wurde. Die 
Diskont- und Einzugsspesen für den Wechsel gehen 
bei Fälligkeit der Forderung zu Lasten des Wechsel-
gebers und sind sofort in bar zahlbar. 
6. Unabhängig von im Einzelfall gesondert vereinbar-
ten Zahlungsvereinbarungen werden dem Lieferanten 
zustehende Forderungen sofort fällig, wenn in der Per-
son des Bestellers Umstände eintreten, die ein Fest-
halten an getroffenen Zahlungsvereinbarungen nicht 
mehr zumutbar machen. Dieses ist der Fall bei be-
gründeten Anzeichen für eine wesentliche Ver-
schlechterung der Vermögenslage des Bestellers, ins-
besondere bei Einstellung der Zahlungen, Scheck-
und Wechselprotesten oder Zahlungsverzug, wenn 
dadurch erkennbar wird, dass der Anspruch des Lie-
feranten auf die Gegenleistung durch mangelnde Leis-
tungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird. In diesen 
Fällen ist der Lieferant darüber hinaus berechtigt, Er-
füllung Zug um Zug oder die Bestellung weiterer Si-
cherheiten zu verlangen. Ferner ist der Lieferant be-
rechtigt, eine angemessene Frist zu bestimmen, in 
welcher der Besteller Zug um Zug gegen die Leistung 
nach Wahl des Lieferanten die Gegenleistung zu be-
wirken oder Sicherheit zu leisten hat. Nach fruchtlo-
sem Ablauf der Frist kann der Lieferant vom Vertrag 
zurücktreten. 
7. Im Rahmen der Mängelgewährleistung darf der Be-
steller Zahlungen nach berechtigter Erhebung der 
Mängelrüge nur in einem Umfang zurückhalten, der in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem aufgetrete-
nen Sachmangel steht. Im Übrigen ist ein Zurückbe-
haltungsrecht des Bestellers ausgeschlossen. 
8. Der Besteller ist zur Aufrechnung nur mit unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderun-
gen berechtigt. 

VII. Eigentumsvorbehalt: 

1. Die gelieferten Waren (Vorbehaltsware) bleiben bis 
zur Erfüllung sämtlicher dem Lieferanten gegenüber 
dem Besteller aus der Geschäftsverbindung zu-
stehenden Ansprüche Eigentum des Lieferanten. 
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts 
ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungs-
übereignung untersagt. Bei Pfändung, Beschlagnah-
mung oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen 
Dritter hat der Besteller den Lieferanten unverzüglich 
zu benachrichtigen. 

3. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im 
ordentlichen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, 
sofern er die vereinbarte Vergütung erhält oder kein 
Abtretungsverbot vereinbart wird. Der Besteller tritt be-
reits jetzt den aus der Veräußerung erwachsenden 
Anspruch auf den Kaufpreis an den Lieferanten siche-
rungshalber ab. Er bleibt jedoch zum Einzug der siche-
rungshalber abgetretenen Forderungen ermächtigt, 
solange diese Ermächtigung nicht widerrufen wird. Die 
Ermächtigung kann dann widerrufen werden, wenn 
der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen 
schuldhaft nicht oder nicht mehr nachkommt. Bei ei-
nem Widerruf der Einzugsermächtigung ist der Liefe-
rant berechtigt, die erfolgte Abtretung anzuzeigen. Der 
Besteller hat die zur Anzeige der Abtretung und zur 
Einziehung notwendigen Unterlagen unverzüglich zur 
Verfügung zu stellen. 
4. Eine Veräußerung im ordentlichen Geschäftsver-
kehr liegt nicht vor, wenn der Besteller entgegen Abs. 
2 die Vorbehaltsware an einen Dritten verpfändet, si-
cherungsübereignet und/oder zum Gegenstand von 
Factoring und/oder Sale-Lease-Back-Verfahren 
macht. 
5. Im Fall der Be- und/oder Verarbeitung von Vorbe-
haltswaren erfolgt diese im Auftrag und für den Liefe-
ranten als Hersteller im Sinne der §§ 950 ff. BGB. In 
diesem Fall steht dem Lieferanten an der durch Be- 
und/oder Verarbeitung der Vorbehaltsware entstande-
nen Sache (Mit-)Eigentum im Verhältnis der Vorbe-
haltsware zum Wert der neuen Sache zum Zeitpunkt 
der Be- und/oder Verarbeitung zu. Ebenso steht dem 
Lieferanten anteiliges Miteigentum an der neuen Sa-
che zu, wenn neben den Vorbehaltswaren Waren Drit-
ter mit verarbeitet werden. Veräußert der Besteller die 
von ihm neu hergestellte Sache weiter, so tritt er be-
reits jetzt den ihm zustehenden Anspruch aus der Ver-
äußerung sicherungshalber in Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware ab. 
6. Bei Beschädigung oder sonstiger Beeinträchtigung 
der Vorbehaltsware hat der Besteller den Lieferanten 
unverzüglich zu benachrichtigen. Entstehen dem Be-
steller aus der Beschädigung oder Beeinträchtigung 
Ansprüche gegen Dritte, so tritt er diese Ansprüche 
bereits jetzt sicherungshalber an den Lieferanten ab. 
7. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem 
Lieferanten zustehen, die Höhe aller gesicherten An-
sprüche um mehr als 20% übersteigt, wird der Liefe-
rant auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden 
Teil der Sicherungsrechte freigeben. 
8. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbeson-
dere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferant berechtigt, 
zurückzutreten und die Vorbehaltsware zurückzuneh-
men. Der Besteller ist zu ihrer Herausgabe verpflich-
tet. Die Rücknahme der Vorbehaltsware bzw. Gel-
tendmachung des Eigentumsvorbehalts allein erfor-
dert keinen Rücktritt des Lieferanten vom Vertrag und 
gilt auch nicht als konkludente Erklärung des Rücktritts 
vom Vertrag, es sei denn, der Lieferant erklärt aus-
drücklich, dass diese Handlungen als Rücktritt zu ver-
stehen seien. 

VIII. Gewährleistung: 

1. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheb-
licher Abweichung von der vereinbarten Beschaffen-
heit und bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der 
Brauchbarkeit. 
2. Mängelansprüche bestehen ferner nicht bei natürli-
cher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahr-
übergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Be-
handlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigne-
ter oder fehlerhafter Betriebsmittel, mangelhafter Bau-
arbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund 
besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach 
dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht 
mehr reproduzierbaren Softwarefehlern. 
3. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachge-
mäße Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vor-
genommen, so bestehen für diese und die daraus ent-
stehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
4. Der Empfänger hat die ihm übersandte Ware zu 
überprüfen und gemäß HGB § 438 einen äußerlich er-
kennbaren Schaden unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen. Das Gut gilt als in vertragsgemäßem Zustand ab-
geliefert, wenn der Verlust oder eine äußerlich nicht 
erkennbare Beschädigung nicht innerhalb von 5 Ta-
gen angezeigt wird. 
5. Bei begründeter Mängelrüge, das heißt bei Vorlie-
gen von Sachmängeln, die oder deren Ursache be-
reits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlagen, ist 
der Lieferant nach seiner Wahl zur Nachbesserung 
(Mängelbeseitigung) oder Nachlieferung (Ersatzliefe-
rung) berechtigt. 
6. Liefert der Lieferant zum Zwecke der Nacherfüllung 
eine mangelfreie Sache, so hat der Besteller die man-
gelhafte Sache herauszugeben. Dieses gilt entspre-
chend für mangelhafte Bestandteile, wenn diese im 
Rahmen der Nachbesserung durch mangelfreie er-
setzt werden. 
7. Ist der Lieferant zur Nachbesserung oder Nachlie-
ferung nicht in der Lage bzw. ist er gemäß § 439 Abs. 
(3) BGB zur Verweigerung der Nachbesserung bzw. 
der Nachlieferung berechtigt, oder tritt eine Verzöge-
rung der Nachbesserung bzw. Nachlieferung über 
eine angemessene Frist hinaus ein, die der Lieferant 
zu vertreten hat, oder schlägt die Nachlieferung bzw. 
Nachbesserung zweimal fehl, so ist der Besteller nach 
seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten 
oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises 
zu verlangen. 
8. Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers ge-
gen den Lieferanten bestehen nur insoweit, als die ge-
setzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Daher beste-
hen keine Rückgriffsansprüche, wenn der Besteller 
mit seinem Abnehmer über die gesetzlichen Mängel-
ansprüche hinausgehende Vereinbarungen im Rah-
men einer Garantie oder aus Kulanz getroffen hat. 
9. Soweit die gesetzlichen Vorschriften über den Ver-
brauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) insbesondere hin-
sichtlich der Rückgriffshaftung (§§ 478 ff. BGB) man-
gels Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen 
keine Anwendung finden, gilt eine ab dem Lieferdatum 
beginnende einjährige Gewährleistungsfrist. Für Män-
gel an Sachen, die üblicherweise für Bauwerke ver-
wendet werden und dessen Mangelhaftigkeit verur-

sacht haben, gilt abweichend die gesetzliche fünfjäh-
rige Gewährleistungsfrist gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 
BGB. 
10. Die gesetzlichen Folgen einer Verletzung der kauf-
männischen Untersuchungs- und Rügepflicht (gemäß 
§ 377 und § 378 HGB) bleiben hiervon unberührt. 
11. Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Ab-
schnitt X. Weiter gehende oder andere als die in dieser 
Ziffer und Ziffer X. geregelten Ansprüche des Bestel-
lers gegen den Lieferanten und dessen Erfüllungsge-
hilfen wegen eines Mangels sind ausgeschlossen. 

IX. Rücknahme von Waren: 

1. Die Rücksendung mangelfreier, originalverpackter 
Ware setzt das vorherige schriftliche Einverständnis 
des Lieferanten voraus. Anderenfalls ist der Lieferant 
berechtigt, die Annahme der Ware zu verweigern. 
2. Für die Rücknahme der Ware berechnet der Liefe-
rant Bearbeitungskosten in Höhe von 30% des Wa-
renwerts. Der Besteller hat sämtliche Transportkosten 
sowie Kosten der Verpackung, Umverpackung und 
eventuellen Instandsetzung zu tragen. 
3. Muster werden nur in optisch und technisch ein-
wandfreiem Zustand gutgeschrieben, wenn der Be-
musterung ein Auftrag nachfolgt. 
4. Sonder- und Einbauleuchten, projektspezifisch mo-
difizierte Ausführungen sowie Ware mit einem Be-
zugszeitraum, der länger als 90 Tage zurückliegt, sind 
von der Rücknahme ausgeschlossen. 
X. Schadensersatz/Haftung: 

1. Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Ver-
letzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und 
aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, so-
weit nicht eine zwingende Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz eintritt, in Fällen der Haftung für vor-
sätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten, wegen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten. 
2. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den ver-
tragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, 
soweit eine Begrenzung nicht aus einem anderen 
Grund wegen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Handelns bzw. wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit ausgeschlossen ist. 
3. Bei von dem Lieferanten zu vertretender Unmög-
lichkeit der Leistung ist der Schadensersatzanspruch 
des Bestellers auf 10% des Wertes desjenigen Teils 
der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit der Liefe-
rung nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen wer-
den kann, beschränkt, soweit dem Lieferanten nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen wer-
den kann und keine zwingende Haftung wegen Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
greift. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom 
Vertrag bleibt hiervon unberührt. 
4. Der Besteller hat für den Fall, dass er von seinem 
Abnehmer oder dessen Abnehmer berechtigt auf 
Nacherfüllung in Anspruch genommen wird, dem Lie-
feranten binnen angemessener Frist die Möglichkeit 
zu geben, die Nacherfüllung selbst vorzunehmen, be-
vor er sich anderweitig „Ersatz“ verschafft. Der Bestel-
ler hat diese Verpflichtung entsprechend seinem Ab-
nehmer aufzuerlegen. Verletzt der Besteller diese Ver-
pflichtungen, so behält sich der Lieferant vor, den Auf-
wendungsersatz auf den Betrag zu kürzen, der ihm bei 
eigener Nacherfüllung entstanden wäre. § 444 BGB 
bleibt unberührt. 
5. Aufwendungsersatz für Aufwendungen im Rahmen 
der Nacherfüllung des Bestellers gegenüber seinem 
Kunden sind ferner ausgeschlossen, wenn der Bestel-
ler von seinem Recht, diese Art der Nacherfüllung 
bzw. beide Arten der Nacherfüllung wegen Unverhält-
nismäßigkeit der Kosten zu verweigern, entgegen sei-
ner  Schadensminderungspflicht keinen Gebrauch ge-
macht hat. 
6. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck 
der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, ins-
besondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material-
kosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendun-
gen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung 
nachträglich an einen anderen Ort als der vom Bestel-
ler angegebenen Empfängeranschrift verbracht wor-
den ist, es sei denn, die Verbringung entspricht sei-
nem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Dies gilt ent-
sprechend für die Rückgriffshaftung. 
7. Für die Schadens-und Aufwendungsersatzansprü-
che im Zusammenhang mit der Mangelhaftigkeit der 
Ware gelten die für diese Ansprüche verbindlichen 
Verjährungsfristen (vgl. VII. 9.). 

XI. Vertragsanpassung: 

Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von III. 
3. oder Umstände im Sinne des §313 BGB die wirt-
schaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung 
erheblich verändern oder auf den Betrieb des Liefe-
ranten erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Be-
achtung von Treu und Glauben angemessen ange-
passt. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, 
steht dem Lieferanten das Recht zu, vom Vertrag zu-
rückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Ge-
brauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der 
Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller 
mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit 
dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit verein-
bart war. 

XII. Sonstiges: 

1. Für die Rechtsbeziehung im Zusammenhang mit 
diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht unter 
Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nati-
onen über Verträge über den Internationalen Waren-
kauf. 
2. Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Ver-
tragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich erge-
benden Streitigkeiten der Sitz des Lieferanten. 
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedin-
gungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmun-
gen oder Vereinbarungen nicht berührt. 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
der TELUX GmbH 


